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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahmen werden entsprechend der vorliegenden Programme der 
Raumordnung und Landesplanung beurteilt. 
 
zu 2. 
Die Darlegungen zu den vorgelegten Unterlagen und zu den Planungszielen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Grundzüge der Planung nach raumordnerischen 
Maßgaben nicht berührt werden. 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung entgegenstehen. 
 
Zu 5. 
Die Stellungnahme wurde zu den vorgelegten Unterlagen abgegeben. Diese Planfassung 
soll nun abgewogen und zur Satzung erhoben werden. Weitere Anforderungen ergeben 
sich somit nicht. 
 
zu 6. 
Dies ist das Geschäft der laufenden Verwaltung. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die eingereichten Unterlagen durch die Fachdienste 
des Landkreises geprüft wurden. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde Warsow beschäftigt sich nachfolgend mit den vorgetragenen Anregungen 
und Stellungnahmen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen.  
 
zu 4. 
Der Hinweis wird in der Begründung beachtet. 
 
zu 5. 
Die Empfehlung wird ebenso in der Begründung beachtet. Da der Planbereich sich nur auf 
2 Grundstücke bezieht und keine grundsätzlichen Aussagen für die gesamte Ortslage 
getroffen werden, wird dieser Sachverhalt auf die Ebene einer Stellplatzsatzung 
empfohlen. Im Bebauungsplanverfahren wird dieser Hinweis lediglich als Aufnahme für 
die Begründung beachtet. 
 
zu 6. 
Im Bebauungsplan wird unterschieden zwischen öffentlichen Straßenverkehrsflächen und 
Baugebieten sowie Grünflächen. Weitergehende Regelungen sind aus Sicht der Gemeinde 
Warsow nicht erforderlich. 
 
zu 7. 
Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Zuge von Baumaßnahmen zu 
beachten. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist dieser Hinweis nicht von Belang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 8. 
Aus Sicht der Gemeinde sind Maßnahmen zur Verkehrsbeschilderung hieraus nicht 
absehbar. Sollte dies erforderlich sein, wird dies erledigt. 
 
zu 9. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes 
keine Bedenken bestehen. 
 
zu 10. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Fachdienstes Gesundheit keine 
Einwände bestehen. 
 
zu 11. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Fachdienstes Regionalmanagement 
und Europa keine Anregungen und Bedenken bestehen. 
 
zu 12. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Vermessung und Geoinformation 
keine Einwände bestehen. 
 
zu 13. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet im Bereich des 
Bodenordnungsverfahrens Warsow liegt. Anforderungen daraus ergeben sich aus Sicht 
der Gemeinde nicht. 
 
zu 14. 
Die Grundlagen zur Bewertung des Denkmalschutzes werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 15. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Baudenkmale und kein ausgewiesener 
Denkmalbereich berührt sind. 
 
zu 16. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bodendenkmale berührt sind. 
 
zu 17. 
Der Hinweis ist bereits beachtet. 
 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 18. 
Hierzu wird ausgeführt, dass diese Darlegung nicht nur Bestandteil der Begründung, 
sondern auch bereits Bestandteil des Text-Teil B ist. 
 
zu 19. 
Die Behandlung der Hinweise erfolgt nachfolgend. 
 
zu 20. 
Dieser Hinweis wird beachtet und in die Begründung aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 21. 
Die Anforderungen sind im Baugenehmigungsverfahren zu klären. Die Nachweise der 
Einhaltung der LBauO M-V sind entsprechend im Baugenehmigungsverfahren zu 
erbringen. Die Darlegung erfolgt in der Begründung. 
 
zu 22. 
Die Anforderungen werden zur Kenntnis genommen, sie werden in der Begründung 
dargelegt und sind im Bauantragsverfahren entsprechend zu beachten. 
 
zu 23. 
Diese Forderung ergibt sich aus der Landesbauordnung und ist zu beachten. 
 
zu 24. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und sind im Falle des Bauantrages zu 
beachten. 
 
zu 25. 
Die Belange werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
zu 26. 
Die Ausführungen zur Gemarkung werden ergänzt. Es wird ergänzt, dass es sich um 
Flurstücke der Gemarkung Warsow Flur 1 handelt. 
 
zu 27. 
Die Ausführungen werden unter Bezug auf die Festsetzung der Planzeichnung ergänzt. 
Unter Bezug auf vorhandene bauliche Anlagen wird ergänzt, dass diese bisher eine Fläche 
von 32,25 m² einnehmen. Dies führt zu dem Festsetzungsvorschlag, dass auf der 
Grünfläche maximal 3 % der Fläche überbaut werden dürfen je Grünfläche des jeweilig 
betroffenen Grundstücks in einer Größe von maximal 5 x 5 m. 
 
zu 28. 
Diese Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde legt hier zugrunde, dass die Grundstücksgrenzen durch eine deutliche 
Heckenanpflanzung zum Außenbereich abgegrenzt sind. Aus der Einsichtnahme in das 
Luftbild ist erkennbar, dass auch in anderen Bereichen die Grundstücke in 2. Reihe bebaut 
sind. Es handelt sich teilweise auch um größere landwirtschaftliche Gebäude. Die 
Gemeinde vertritt die Auffassung, dass das städtebauliche Erscheinungsbild unter 
Berücksichtigung auch des vorhandenen Bestandes baulicher Anlagen nicht wesentlich 
verändert wird. Eine Hauptnutzung in 2. Reihe ist in diesem Bereich aus Sicht der 
Gemeinde umsetzbar. 
 
zu 29. 
Die gesetzlichen Grundlagen werden entsprechend Erfordernis beachtet. 

 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 30. 
Die Zeichenerklärung wird überprüft. Aus Sicht der Gemeinde ergeben sich keine 
weiteren Anforderungen, die Plangrundlage ist vollständig erklärt. Ausführungen des 
Vermessers sind enthalten. Für einzelne Darstellungen wird in der Zeichenerklärung auf 
eine zusätzliche Kennzeichnung verzichtet, wie z.B. für die Carports. Ansonsten ist die 
Planzeichenerklärung eineindeutig. Somit ist der Belang beachtet. 
 
zu 31. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken bestehen. 
 
zu 32. 
Die Stellungnahme mit den Anforderungen in Bezug auf Auflagen und Hinweise wird 
nachfolgend behandelt. 
 
zu 33. 
Diese Ausführungen sind weitestgehend bereits Bestandteil der Begründung. Der 
Schutzanspruch des WA-Gebietes wird zugrunde gelegt. Auf die Belange zum Schutz der 
Nachbarschaft für technische Gebäudeausstattungen wird eingegangen. Somit ergibt sich 
aus Sicht der Gemeinde kein weiteres Erfordernis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 34. 
Gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse sind zu sichern. Die Zielsetzung ist die 
Festsetzung des allgemeinen Wohngebietes, wie es auch im Bestand vorhanden ist. 
Wohnungen sind vorherrschend. Insofern ist davon auszugehen, dass gesunde Wohn- und 
Lebensverhältnisse gewährleistet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 35. 
Die Stellungnahme des Naturschutzes liegt vor. Siehe die gesonderte Behandlung. 
 
zu 36. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Wasserschutzes und des 
Bodenschutzes keine Einwände bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 37. 
Der Bezug auf die Rechtsgrundlagen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 38. 
Die allgemeinen Anforderungen an die Abfallentsorgung sind zu beachten und zu 
berücksichtigen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange aus artenschutzrechtlicher Sicht 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass landwirtschaftliche Belange nicht berührt sind und 
keine Anregungen und Bedenken geäußert werden. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebiet im Bereich des 
Bodenordnungsverfahrens Warsow liegt und keine Bedenken geäußert werden. 
 
 
 
 
zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 3.3. 
Hinweise auf Altlasten wurden im Verfahren nicht bekanntgegeben. Somit sind keine 
Belange zu beachten. 
 
zu 3.4. 
Hinweise zum Bodenschutz sind bereits beachtet. 
 
zu 4. 
Die Gemeinde fügt die Stellungnahme vom 21.10.2019 und deren Behandlung bei. Für 
die Gemeinde ist beachtlich, dass die Gebäude bereits vorhanden sind, die Gegenstand der 
planungsrechtlichen Sicherung sind. Im Wesentlichen werden die Baukanten der Gebäude 
genutzt, um die Baugrenzen festzulegen. Die Gemeinde geht davon aus, dass 
grundsätzlich die Anforderungen wie für allgemeine Wohngebietes eingehalten werden 
können. Für den Rand der Grundstücke im Übergang zum Außenbereich geht die 
Gemeinde davon aus, dass durchaus von einem geringen Abwägungsspielraum 
ausgegangen werden kann. Dieser gilt maßgeblich für die Betrachtung der 2. Baureihe. 
Die Begründung ist dahingehend zu ergänzen.  
Die Gemeinde Warsow hat über das Amt Stralendorf das Gutachten, das in der 
Stellungnahme des LUNG benannt worden ist, beim StALU abgefordert. Das StALU 
Westmecklenburg hat mit Stellungnahme vom 26. Januar 2021 das Schallgutachten zur 
Verfügung gestellt. Das Schallgutachten (Schalltechnisches Gutachten für die Errichtung 
und den Betrieb von 19 Windenergieanlagen am Standort Stralendorf (Bericht Nr.: I17-
SCH-2018-73) von I17-Wind GmbH & Co.KG - Am Westersielzug 11 -  25840 
Friedrichstadt) wurde zur Verfügung gestellt. 
Die Gemeinde hat sich mit den für sie relevanten Ausführungen beschäftigt. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die Ortslage Kothendorf und die dargestellten 
Immissionsorte des Gutachtens Immissionsorte 12 und Immissionsorte 13, die westlich in 
der Ortslage Kothendorf liegen, im nicht überplanten Außenbereich liegen, sondern zu der 
im Zusammenhang bebauten Ortslage Kothendorf gehören. Eine Klarstellung der Ortslage 
Kothendorf kann in diesem Zusammenhang auch im Rahmen einer Satzung erfolgen. 
Unabhängig davon wird die Beurteilung des Schutzanspruches wie für ein allgemeines 
Wohngebiet gesehen. Die Ortslage Kothendorf hat zwar auch einen landwirtschaftlichen 
Betrieb, der jedoch auch auf der anderen Seite der Ortslage, im Westen maßgeblich 
vorhanden ist. Die östliche Straßenseite in Kothendorf wird einem allgemeinen 
Wohngebiet zugeordnet. In der Ortslage sind sämtlich östlich gelegene Bereiche im 
Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt. Auch der nördliche Bereich wird 
aus Sicht der Gemeinde als Wohnbaufläche bewertet. Die 
Flächennutzungsplandarstellung wäre anzupassen. Aus der Ableitung der örtlichen 
Situation nach § 34 BauGB würde sich die Anforderung wie für ein allgemeines 
Wohngebiet ergeben. Diese Bewertung wäre als Grundlage heranzuziehen. Insofern teilt 
die Gemeinde Warsow die Bewertung im Gutachten für die Immissionsorte 12 und 13 für 
die Ortslage Kothendorf wie für Mischgebiete/ Außenbereich und den Ansprüchen von 60 
bzw. 45 dB(A) tags/ nachts nicht. Hier wären die Ansprüche wie für allgemeine 
Wohngebietes zugrunde zu legen.  

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Im Genehmigungsverfahren für 
die Windenergieanlagen ist die 
Bewertung des allgemeinen 
Wohngebietes entlang der 
Dorfstraße zu berücksichtigen, 
dies entspricht der real 
vorhandenen Nutzungssituation. 
Innerhalb des heranzuziehenden 
Gutachtens wird der 
Schutzanspruch wie für 
Außenbereich/ Mischgebiete 
beurteilt. Dies ist aus Sicht der 
Gemeinde nicht gerechtfertigt. 
Der Schutzanspruch ist wie für 
allgemeine Wohngebiete 
zugrunde zu legen. Hierfür ist 
die örtliche Situation 
entscheidend und nicht die 
Darstellung im 
Flächennutzungsplan. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weiter zu 4. 
Dies ist auch im Rahmen der gutachterlichen Bewertung zu beurteilen und aus Sicht der 
Gemeinde zugrunde zu legen. Die Annahmen des Gutachtens werden durch die Gemeinde 
nicht geteilt. Gleichwohl erkennt auch die Gemeinde, dass durchaus im Übergang zum 
Außenbereich ein variabler Bewertungsbereich besteht. Hier sind im weiteren 
Abstimmungen und Bewertungen vorzunehmen.  
 
Aus Sicht der Gemeinde hat ein formales Verfahren unter Beteiligung der Gemeinde zur 
Errichtung von Windenergieanlagen in der Ortslage Kothendorf bisher nicht 
stattgefunden; ist nicht durchgeführt worden. Es existiert keine Stellungnahme der 
Gemeinde zu dem geplanten Vorhaben. Das Schallgutachten, dass vom StALU zur 
Verfügung gestellt wurde, wird in die Bewertung eingezogen. Die Absichtserklärungen 
sind der Gemeinde bekannt. Die Gemeinde hat auch im Zusammenhang mit 
Präsentationen zu Windprojekten den Hinweis auf die schutzwürdige Wohnbebauung 
mitgeteilt. Insbesondere auch durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft von einem 
landwirtschaftlich geprägten Bereich in einen Wohnbereich wird auch aufgrund der 
örtlichen Situation das allgemeine Wohngebiet als gefestigt angesehen und der 
Schutzanspruch des allgemeinen Wohngebietes. 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der Beteiligungsverfahren zur Teilfortschreibung des 
RREP ihre Stellungnahme abgegeben. Die Stellungnahme vom 25.03.2019 wird als 
Anlage hier beigefügt. 
Maßgeblich geht es der Gemeinde jedoch um die Einhaltung des Schutzanspruches wie 
für allgemeine Wohngebiete. 

 
 



Anlage 1 zum Beschluss 2021-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Warsow „Ortsteil Kothendorf Dorfstraße“  

 15 

Anlage: Stellungnahme der Gemeinde Warsow 
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Stellungnahme des StALU zum Vorentwurf vom 21.10.2019 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange geprüft wurden. Die Bestätigung, dass 
keine landwirtschaftlichen Flächen verbraucht werden, wird ebenso zur Kenntnis 
genommen und ebenso, dass keine Anregungen und Bedenken vorgetragen werden. 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bereich im Bodenordnungsverfahren enthalten 
ist, jedoch keine Bedenken vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
zu 3.3. 
Das LUNG wurde beteiligt, hat jedoch keine Stellungnahme vorgetragen. 
 
 
 
 
zu 3.4. 
Diesbezüglich befinden sich bereits Hinweise in der Plandokumentation. 
 
 
 
 
 
zu 4.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen, die nach BImSchG genehmigt und 
angezeigt wurden im Umgebungsbereich vorhanden sind. 
 
zu 4.2. 
Die Hinweise zum Antrag werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde geht davon 
aus, dass die Anforderungen an gesunde Wohn-und Lebensverhältnisse im Bereich des 
Plangebietes zu berücksichtigen sind. Die Schutzbedürftigkeit innerhalb des Plangebietes 
ist bereits gegeben. Die Begründung ist um diesen Sachverhalt zu ergänzen. Die 
Bebauung ist bereits vorhanden und wird zu Zwecken des Wohnens genutzt. Der 
Schutzbereich des allgemeinen Wohngebietes ist beachtlich. Abwägungsspielraum 
entsteht durch die Lage am Rand der Ortslage. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine forstrechtlichen Belange entgegen stehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 1. 
Diese Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Im derzeit für die Beurteilung herangezogenen RREP (ist nicht wirksam) ist kein Eignungsgebiet 
für die Windenergieanlagen dargestellt. Innerhalb des laufenden Verfahrens zur 
Teilfortschreibung des RREP laufende Abstimmungen zum Eignungsgebiet für 
Windenergieanlagen werden zur Kenntnis genommen. Die Schutzansprüche der Ortslage 
Warsow/ Kothendorf in der Gemeinde Warsow sind davon unberührt und sind unabhängig zu 
beachten. Für die Gemeinde Warsow stellt sich Kothendorf im östlichen Bereich als allgemeines 
Wohngebiet dar. Auch weite Teile des westlichen Teils des Ortes sind als Wohngebiet zu 
beurteilen mit dem Schutzanspruch des allgemeinen Wohngebietes. Die Gemeinde hat den 
Schutzanspruch des allgemeinen Wohngebietes unter Würdigung der vor Ort vorhandenen 
örtlichen Situation dargestellt. 
 
zu 3. 
Für die Gemeinde ist überwiegend im östlichen Ortsbereich die Darstellung als Wohnbauflächen 
auch im Flächennutzungsplan enthalten. Dies findet sich in der Begründung der Unterlagen. Im 
nördlichen Ortsbereich wird nach örtlicher Inaugenscheinnahme auch maßgeblich die 
Wohnnutzung ausgeübt. Deshalb wird aus Sicht der Gemeinde an dem Wohngebiet und dem 
Schutzanspruch dieses Wohngebietes festgehalten. Die Gemeinde hat mit ihren Planungszielen 
den Landkreis und somit auch die zuständigen Baubehörden beteiligt wie die Bauabteilungen 
Bauplanung und Bauordnung. 
Hinsichtlich der Festlegung zur Art der baulichen Nutzung, die aufgrund des Bestandes abgeleitet 
wurde, ergeben sich keine Anforderungen aus Sicht der Behörde. Darüber hinaus kamen auch aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht bewertet. Hier stellt die Gemeinde klar, dass es sich nicht um 
die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes, sondern um die Regelung des Bestandes und 
die Regelung der Bebauung in 2. Reihe handelt. Die Immissionsschutzbehörde hat mitgeteilt, dass 
die Schutzansprüche des allgemeinen Wohngebietes zu berücksichtigen sind.  
Die unmittelbar straßenbegleitende Bebauung wird wie die umgebende Bebauung im Sinne eines 
allgemeinen Wohngebietes durch die Gemeinde bewertet. Auf dem Flurstück 26/11 wird im 
hinteren Bereich ein Gebäude bereits zum Wohnen genutzt und die planungsrechtliche Regelung 
erfolgt. Auf dem Flurstück 25/5 würde sich eine zusätzliche Baumöglichkeit ergeben; ansonsten 
verhält es sich um ein Grundstück, das Gegenstand des allgemeinen Wohngebietes ist. So sind die 
vorherrschenden Nutzungen. Der Ortsrand wird gebildet durch die Hecke, die die Grünflächen, 
die festgesetzt sind umsäumt. Insofern hält die Gemeinde an ihrer Bewertung fest.  
 
 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu 
berücksichtigen. 
Innerhalb des 
heranzuziehenden 
Gutachtens wird der 
Schutzanspruch wie für 
Außenbereich/ 
Mischgebiete beurteilt. 
Dies ist aus Sicht der 
Gemeinde nicht 
gerechtfertigt. Der 
Schutzanspruch ist wie für 
allgemeine Wohngebiete 
zugrunde zu legen. Hierfür 
ist die örtliche Situation 
entscheidend und nicht die 
Darstellung im 
Flächennutzungsplan. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weiter zu 3. 
Die Gemeinde Warsow hat über das Amt Stralendorf das Gutachten, das in der Stellungnahme 
des LUNG benannt worden ist, beim StALU abgefordert. Das StALU Westmecklenburg hat mit 
Stellungnahme vom 26. Januar 2021 das Schallgutachten zur Verfügung gestellt. Das 
Schallgutachten (Schalltechnisches Gutachten für die Errichtung und den Betrieb von 19 
Windenergieanlagen am Standort Stralendorf (Bericht Nr.: I17-SCH-2018-73) von I17-Wind 
GmbH & Co.KG - Am Westersielzug 11 -  25840 Friedrichstadt) wurde zur Verfügung gestellt. 
Die Gemeinde hat sich mit den für sie relevanten Ausführungen beschäftigt. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die Ortslage Kothendorf und die dargestellten Immissionsorte 
des Gutachtens Immissionsorte 12 und Immissionsorte 13, die westlich in der Ortslage 
Kothendorf liegen, im nicht überplanten Außenbereich liegen, sondern zu der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage Kothendorf gehören. Eine Klarstellung der Ortslage Kothendorf kann in 
diesem Zusammenhang auch im Rahmen einer Satzung erfolgen. Unabhängig davon wird die 
Beurteilung des Schutzanspruches wie für ein allgemeines Wohngebiet gesehen. Die Ortslage 
Kothendorf hat zwar auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, der jedoch auch auf der anderen 
Seite der Ortslage, im Westen maßgeblich vorhanden ist. Die östliche Straßenseite in Kothendorf 
wird einem allgemeinen Wohngebiet zugeordnet. In der Ortslage sind sämtlich östlich gelegene 
Bereiche im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt. Auch der nördliche Bereich 
wird aus Sicht der Gemeinde als Wohnbaufläche bewertet. Die Flächennutzungsplandarstellung 
wäre anzupassen. Aus der Ableitung der örtlichen Situation nach § 34 BauGB würde sich die 
Anforderung wie für ein allgemeines Wohngebiet ergeben. Diese Bewertung wäre als Grundlage 
heranzuziehen. Insofern teilt die Gemeinde Warsow die Bewertung im Gutachten für die 
Immissionsorte 12 und 13 für die Ortslage Kothendorf wie für Mischgebiete/ Außenbereich und 
den Ansprüchen von 60 bzw. 45 dB(A) tags/ nachts nicht. Hier wären die Ansprüche wie für 
allgemeine Wohngebietes zugrunde zu legen. 
Dies ist auch im Rahmen der gutachterlichen Bewertung zu beurteilen und aus Sicht der 
Gemeinde zugrunde zu legen. Die Annahmen des Gutachtens werden durch die Gemeinde nicht 
geteilt. Gleichwohl erkennt auch die Gemeinde, dass durchaus im Übergang zum Außenbereich 
ein variabler Bewertungsbereich besteht. Hier sind im weiteren Abstimmungen und Bewertungen 
vorzunehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 4. 
Die Gemeinde legt unter Würdigung der örtlichen Situation den Schutzanspruch des allgemeinen 
Wohngebietes in einem Übergangsbereich zum Außenbereich fest. Die Gemeinde geht fest davon 
aus, dass auch die Genehmigungsbehörde der Einschätzung und Bewertung der Gemeinde mit 
dem allgemeinen Wohngebiet aufgrund der vorhandenen und vorherrschenden Nutzung folgen 
müsste. 
Die Gemeinde Warsow hat über das Amt Stralendorf das Gutachten, das in der Stellungnahme 
des LUNG benannt worden ist, beim StALU abgefordert. Das StALU Westmecklenburg hat mit 
Stellungnahme vom 26. Januar 2021 das Schallgutachten zur Verfügung gestellt. Das 
Schallgutachten (Schalltechnisches Gutachten für die Errichtung und den Betrieb von 19 
Windenergieanlagen am Standort Stralendorf (Bericht Nr.: I17-SCH-2018-73) von I17-Wind 
GmbH & Co.KG - Am Westersielzug 11 -  25840 Friedrichstadt) wurde zur Verfügung gestellt. 
Die Gemeinde hat sich mit den für sie relevanten Ausführungen beschäftigt. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die Ortslage Kothendorf und die dargestellten Immissionsorte 
des Gutachtens Immissionsorte 12 und Immissionsorte 13, die westlich in der Ortslage 
Kothendorf liegen, im nicht überplanten Außenbereich liegen, sondern zu der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage Kothendorf gehören. Eine Klarstellung der Ortslage Kothendorf kann in 
diesem Zusammenhang auch im Rahmen einer Satzung erfolgen. Unabhängig davon wird die 
Beurteilung des Schutzanspruches wie für ein allgemeines Wohngebiet gesehen. Die Ortslage 
Kothendorf hat zwar auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, der jedoch auch auf der anderen 
Seite der Ortslage, im Westen maßgeblich vorhanden ist. Die östliche Straßenseite in Kothendorf 
wird einem allgemeinen Wohngebiet zugeordnet. In der Ortslage sind sämtlich östlich gelegene 
Bereiche im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt. Auch der nördliche Bereich 
wird aus Sicht der Gemeinde als Wohnbaufläche bewertet. Die Flächennutzungsplandarstellung 
wäre anzupassen. Aus der Ableitung der örtlichen Situation nach § 34 BauGB würde sich die 
Anforderung wie für ein allgemeines Wohngebiet ergeben. Diese Bewertung wäre als Grundlage 
heranzuziehen. Insofern teilt die Gemeinde Warsow die Bewertung im Gutachten für die 
Immissionsorte 12 und 13 für die Ortslage Kothendorf wie für Mischgebiete/ Außenbereich und 
den Ansprüchen von 60 bzw. 45 dB(A) tags/ nachts nicht. Hier wären die Ansprüche wie für 
allgemeine Wohngebietes zugrunde zu legen. 
Dies ist auch im Rahmen der gutachterlichen Bewertung zu beurteilen und aus Sicht der 
Gemeinde zugrunde zu legen. Die Annahmen des Gutachtens werden durch die Gemeinde nicht 
geteilt. Gleichwohl erkennt auch die Gemeinde, dass durchaus im Übergang zum Außenbereich 
ein variabler Bewertungsbereich besteht. Hier sind im weiteren Abstimmungen und Bewertungen 
vorzunehmen.  
Der Schallgutachter bewertet auf Seite 14 von 71 in dem vorgelegten Gutachten des StALU die 
Immissionsorte. Danach werden die IO 12 bis IO 15 westlich des geplanten Windparks wie folgt 
bewertet: „Die IO 12 bis IO 15 westlich des geplanten Windparks liegen wiederum im nicht 
überplanten Außenbereich“. 
Die Gemeinde vertritt hier grundsätzlich eine andere Auffassung. Es handelt sich hier nicht um 
Außenbereichsflächen, sondern um die im Zusammenhang bebaute Ortslage, die aus Sicht der 
Gemeinde als allgemeines Wohngebiet zu werten ist. Wenn dies als allgemeines Wohngebiet zu 
werten ist, so ist auch die Bebauung in 2. Reihe aus Sicht der Gemeinde entsprechend und 
ausreichend geschützt. 

 
Teilweise zu 
berücksichtigen. 
Innerhalb des 
heranzuziehenden 
Gutachtens wird der 
Schutzanspruch wie für 
Außenbereich/ 
Mischgebiete beurteilt. 
Dies ist aus Sicht der 
Gemeinde nicht 
gerechtfertigt. Der 
Schutzanspruch ist wie für 
allgemeine Wohngebiete 
zugrunde zu legen. Hierfür 
ist die örtliche Situation 
entscheidend und nicht die 
Darstellung im 
Flächennutzungsplan. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weiter zu 4. 
Aus Sicht der Gemeinde wären geringfügige Überschreitungen, die sich dann aufgrund der Nähe 
zur vorhandenen Bebauung ergeben, sicherlich tolerabel und hinnehmbar. Eine grundsätzliche 
Beurteilung als Mischgebiet oder Außenbereich sowie hier in der Stellungnahme dargestellt, wird 
aus Sicht der Gemeinde nicht gesehen. Die Gemeinde Warsow teilt die Beurteilung durch den 
Gutachter hinsichtlich des Schutzanspruchs nicht. 
 
Aus Sicht der Gemeinde hat ein formales Verfahren unter Beteiligung der Gemeinde zur 
Errichtung von Windenergieanlagen in der Ortslage Kothendorf bisher nicht stattgefunden; ist 
nicht durchgeführt worden. Es existiert keine Stellungnahme der Gemeinde zu dem geplanten 
Vorhaben. Das Schallgutachten, dass vom StALU zur Verfügung gestellt wurde, wird in die 
Bewertung eingezogen. Die Absichtserklärungen sind der Gemeinde bekannt. Die Gemeinde hat 
auch im Zusammenhang mit Präsentationen zu Windprojekten den Hinweis auf die schutzwürdige 
Wohnbebauung mitgeteilt. Insbesondere auch durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft 
von einem landwirtschaftlich geprägten Bereich in einen Wohnbereich wird auch aufgrund der 
örtlichen Situation das allgemeine Wohngebiet als gefestigt angesehen und der Schutzanspruch 
des allgemeinen Wohngebietes. 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der Beteiligungsverfahren zur Teilfortschreibung des RREP ihre 
Stellungnahme abgegeben. Die Stellungnahme vom 25.03.2019 wird als Anlage hier beigefügt. 
Maßgeblich geht es der Gemeinde jedoch um die Einhaltung des Schutzanspruches wie für 
allgemeine Wohngebiete. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Hanse Werk AG wurde beteiligt. Zu dem Belang der Bergbauberechtigung wurden 
keine Hinweise vorgetragen. Leitungsverläufe wurden bekannt gegeben. Siehe unter der 
Stellungnahme unter II.24. Die Gemeinde Warsow hat die Hanse Werk AG 
angeschrieben, Netzdienste MVP. Eine gesonderte Beteiligung der Hanse Werk AG in 
Quickborn ist nicht erfolgt. Die Gemeinde verweist darauf, dass es sich um 
bestandsorientierte Regelungen handelt. Insofern nimmt sie lediglich einen Hinweis auf, 
dass Anforderungen in Bezug auf die Bergbauberechtigung nicht vorgetragen wurden. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Anregungen vorgetragen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Erdgasspeicher Kraak keine Einwände 
bestehen.  

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken in verkehrlicher, straßenbaulicher 
und straßenrechtlicher Sicht bestehen und Bundes- und Landesstraßen nicht berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine zuständigen Teilnehmer zu beachten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Anfrage wurde zur Beurteilung an das BIL versendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 3. 
Es wird mitgeteilt, dass keine zuständigen Teilnehmer gefunden wurden. 
 
 
 
zu 4. 
Die Kenntnis zu den nicht berührten Trägern nimmt die Gemeinde zu den 
Verfahrensunterlagen. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die allgemeinen Ausführungen zum Lagebereich werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  



Anlage 1 zum Beschluss 2021-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Warsow „Ortsteil Kothendorf Dorfstraße“  

 37 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme liegt bei. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 
 
zu 3. 
Der Landkreis wurde als zuständige Behörde beteiligt. Hinweise wurden durch den 
Landkreis für die Beachtung nicht vorgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die allgemeinen Ausführungen zu Festpunkten und zum Merkblatt werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Gemeinde hat die Stellungnahme der Hanse Werk erhalten und wertet diese 
nachfolgend aus. Hinweise zum Energiespeicher befinden sich nicht in der Unterlage; hier 
in Bezug auf die Stellungnahme des Bergamtes Stralsund in Bezug auf 
Bergbauberechtigungen für die behälterlose Speicherung. Deshalb werden hier keine 
Anforderungen beachtet. Die Gemeinde Warsow hat die Hanse Werk AG angeschrieben, 
Netzdienste MVP. Eine gesonderte Beteiligung der Hanse Werk AG in Quickborn ist 
nicht erfolgt. Die Gemeinde verweist darauf, dass es sich um bestandsorientierte 
Regelungen handelt. Insofern nimmt sie lediglich einen Hinweis auf, dass Anforderungen 
in Bezug auf die Bergbauberechtigung nicht vorgetragen wurden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Der Hinweis auf Leitungen wird zur Kenntnis genommen. Die bekanntgegebenen 
Leitungen sind bereits beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Der Leitungsplan wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Das Merkblatt wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  



Anlage 1 zum Beschluss 2021-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Warsow „Ortsteil Kothendorf Dorfstraße“  

 46 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt sind. 
 
zu 3. 
Die Gemeinde beteiligt die aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB. Insofern 
ist für die Gemeinde das Verfahren abschließend geführt worden. Veranlassung für 
weitere Beteiligung ergibt sich nicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Begründung wird ergänzt, obwohl dies aus den Unterlagen bereits hervorgeht, dass 
Leitungsverlegungen nur über Privatgelände zulässig sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt und zu den Verfahrensunterlagen 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3. 
Die Bewertung der Stellungnahme vom 14. Oktober 2019 wird zu den Unterlagen 
genommen. Anforderungen ergeben sich nicht; diese sind bereits beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme der Telekom vom 14. Oktober 2019 zum Vorentwurf 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Bestandspläne werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. Die Hauptleitungen 
liegen nach Prüfung wohl im Straßenbereich, Zuleitungen auf den Grundstücken. 
 
zu 3. 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Es wird davon ausgegangen, dass hier 
eine entsprechende Gewährleistung der Aufgaben der Telekom gegeben ist. 
 
zu 4. 
Die Anforderungen an den Schutz der Leitungen sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 5. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange zu berücksichtigen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Gemeinde Warsow nimmt zur Kenntnis, dass Belange der landesrelevanten 
Gefahrenabwehr nicht berührt sind. 
 
 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Hinsichtlich des Brandschutzes werden Belange beachtet. 
Auf ein Kampfmittelersuchen wird hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 3. 
Die Ausführungen zur Homepage werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Zustimmung zum Bauleitplan wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme der DB AG wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende 
Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen und keine Belange 
berührt sind und eine weitere Beteiligung nicht erforderlich ist. 
 
 
 
zu 3. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4. 
Die digitale Beteiligungsmöglichkeit wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme der 50 Hertz wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende 
Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 
 
zu 3. 
Die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4. 
Der Gemeinde ist bewusst, dass die Stellungnahme nur für den Geltungsbereich gilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Dümmer berührt 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Holthusen berührt 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Schossin berührt 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Stralendorf berührt 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Gemeinde Pampow berührt 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

 


